
Mitgliedsnummer:                                        

AUFNAHMEANTRAG Golfclub Wildenrath e.V.

 Am Golfplatz 1, 41844 Wegberg

Name                                    Vorname

Straße PLZ/Wohnort

Tel. privat Tel. dienstlich

Tel. mobil Geburtstag

E-mail Mitarbeiter GCW

Formen der Mitgliedschaft Alle Mitgliedsbeiträge gültig ab 01.08.2013

Schnupper-Jahresmitgliedschaft* 1.300,- Euro

Max. 2 Jahre, auch bei Clubwechsel möglich (s.a. Vollmitgliedschaft für Clubwechsler)

Vollmitgliedschaft 1.250,- Euro p.a.

Aufnahmegebühr  Euro 500,-  + 5 Jahre Euro 200,-  zzgl. zum Jahresbeitrag 

oder

Aufnahmegebühr  Euro 1.300,-  einmalig

Für den Ehe- oder Lebenspartner reduziert sich die Aufnahmegebühr auf € 1000,- oder einmalig € 800,-

Vollmitgliedschaft 1.250,- Euro p.a. für Clubwechsler

Umschreibgebühr  Euro 750,-  

Jugendmitgliedschaft (Bei Eintritt mit Elternteil 2 Jahre beitragsfrei)

100,- Euro (bis 13 Jahre) / 200,- Euro (14-17 Jahre)

Studentenmitgliedschaft  18 - 28 Jahre

400,- Euro, Ausbildungs- bzw. Studentenbescheinigung jährlich

Juniorenmitgliedschaft

ab dem 25. Lebensjahr € 500,-; ab 26J. € 550,-; ab 27J. € 650,-; ab 28J. € 850,-; ab 29J. € 1050,-

Zweitmitgliedschaft „nah“ 750,- Euro p.a.
Gilt nur bei Mitgliedschaften in Golfclubs mit 18-Loch-Anlagen, wenn die Umstände vermuten lassen, dass die meisten

Runden p.a. im Heimatclub gepielt werden.

Zweitmitgliedschaft „fern“ 1.050,- Euro p.a.
Gilt nur bei Mitgliedschaften in Golfclubs mit 9-Loch-Anlagen oder, wenn die Umstände vermuten lassen, dass die meisten 

Runden p.a. im GCW gespielt werden.

*Hinweis: Jahresmitgliedschaften (Schnuppermitgliedschaft) müssen auch bei Ablauf per 30.09. zum Jahresende gekündigt werden.

Schnuppermitgliedschaften gehen nach Ablauf ohne Kündigung automatisch in eine Vollmitgliedschaft über.

                          Stammvorgabe                                  

Sepa Basis-Lastschriftverfahren   IBAN:

Unterschrift (Antragsteller) Unterschrift (Golfclub Wildenrath e.V.)

Erläuterungen zum Aufnahmeantrag siehe Rückseite



Erläuterungen zum Aufnahmeantrag

Aufnahmegebühren

Die Aufnahmegebühr für die Vollmitgliedschaft in Höhe von Euro 1.500,00 bzw. Euro 1.300,00 und die 

Umschreibgebühr für Clubwechsler sind verlorene Zuschüsse. Sie stellen einen gewissen Ausgleich für die 

Vorleistungen der älteren Clubmitglieder in Bezug auf Platz- und Clubhausneubau dar.

Jahresbeiträge

Alle Jahresbeiträge beziehen sich auf das Kalenderjahr und sind grundsätzlich zum 01.01. eines jeden

Mitgliedschaftsjahres fällig. Das Sepa Basis-Lastschriftverfahren wird bis spätestens zum 01.02.

eines jeden Jahres durchgeführt.

Formen der Mitgliedschaft

1. Schnupper-Jahresmitgliedschaft

Die so genannte Schnupper-Jahresmitgliedschaft zu einem reduzierten Jahresbeitrag steht gleichrangig

neben allen anderen Mitgliedschaftsformen und kann nach dem Einstiegsjahr nur einmal verlängert werden.

Im Einstiegsjahr ist unabhängig vom Beitrittszeitpunkt in jedem Fall der volle Jahresbeitrag fällig.

Im Folgejahr wird dann zum Ausgleich jedoch nur der Betrag in Rechnung gestellt, der im Aufnahmejahr

zeitanteilig nach Monaten fällig gewesen wäre.

2. Vollmitgliedschaft

Die Vollmitgliedschaft setzt die Zahlung einer Aufnahmegebühr voraus. Die so genannte Umschreibge-

bühre für Clubwechsler ersetzt die Aufnahmegebühr.

3. Kinder-, Jugend- und Studentenmitgliedschaft

Kinder-, Jugend- und Studentenbeiträge sind grundsätzlich im Aufnahmejahr in voller Höhe fällig, da

diese stark beitragsreduzierten Mitgliedschaftsarten vom GC Wildenrath e.V. dauerhaft subventioniert

werden.

Wer als Jugend- oder Studentenmitglied in den GC Wildenrath e.V. eingetreten ist, hat bei Beendigung

der Berufsausbildung die Aufnahmegebühr nachzuentrichten, die zum Zeitpunkt der Aufnahme in den

GC Wildenrath e.V Gültigkeit hatte, es sei denn, die dann aktuelle Aufnahmegebühr ist geringer.

4. Zweitmitgliedschaften

können durch den GC Wildenrath e.V. zum 31.12. eines jeden Jahres gekündigt werden. Die laut

Satzung gültigen Regelungen für die Kündigung von Mitgliedern gelten entsprechend.

Satzung

Durch die Unterschrift auf dieser Seite erkennt der Antragsteller ausdrücklich die ausgehändigte Satzung

und alle sich hieraus ergebenden Pflichten und Rechte an.

Er wurde ausdrücklich vom Mitarbeiter des GC Wildenrath e.V. auf die Geltung des § 5.2 der Satzung

hinsichtlich der Kündigung der Mitgliedschaft auch bei allen Jahresmitgliedschaften hingewiesen.

Fälligkeiten:

1. Zahlung: ___________________________________________________________________________________

2. Zahlung: ___________________________________________________________________________________

Wildenrath, den Unterschrift Antragsteller _________________________________________________

Golfclub Wildenrath e.V., Am Golfplatz 1, 41844 Wegberg, Telefon 0 24 32 / 8 15 00, Fax 0 24 32 / 85 08

info@gc-wildenrath.de              www.gc-wildenrath.de


